- Seite 6 -
Orgelbauvertrag (Neubau) 

Stand Januar 2007

Orgelbauvertrag (Neubau)
· 
- Vordruck des Oberkirchenrates der Ev. - Luth. Landeskirche Mecklenburgs, Stand Januar 2007 -

Zwischen der  
 - Körperschaft öffentlichen Rechts -

Name der Kirchgemeinde

vertreten durch den Kirchgemeinderat

dieser vertreten durch  
 Tel./Fax :  

nachstehend Auftraggeber genannt,

und der Firma  


in  
 Tel./Fax :  

nachstehend Auftragnehmer genannt,

wird nachfolgender Vertrag geschlossen, der zu seiner Wirksamkeit der Genehmigung durch den Oberkirchenrat bedarf.

§ 1

Leistungsverpflichtung des Auftragnehmers

(l) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in dem anliegenden aktualisierten Leistungsverzeichnis vom  
.und dem Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde  


vom  
 genannte Orgel mit den Dispositionen (Auflistung evtl. in Anlage      ) 

in der Evangelisch-Lutherischen Kirche zu  
 aufzustellen. Neben diesem Vertrag gelten keine allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

(2) Nachträgliche schriftliche Änderungswünsche des Auftraggebers sind vom Auftragnehmer zu be-rücksichtigen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber möglichst innerhalb eines Monats nach Mitteilung der Wünsche einen Nachtrag zum Kostenanschlag zu übermitteln. Für die Form des Änderungsvertrages gilt die Schriftformklausel des § 17 Abs. 1.

§ 2

Vergütung

(l) Der Auftraggeber zahlt an den Auftragnehmer eine Vergütung entsprechend dem in § 1 Abs. 1 genannten Kostenanschlag in Höhe von 
 
 €


zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, z.Zt.19 % 
 
 €



Gesamtpreis
 
 €.

Die Vergütung ist ein Festpreis. Nebenkosten für Transport, Auslösung, Reisekosten und Tage-gelder der Monteure sind im Preis enthalten.

(2) Die Kosten der Versicherung gemäß § 6 Abs. 3 sind in der Vergütung enthalten. Während der Montage und Intonation gewährt der Auftraggeber freie Übernachtung für am Ort arbeitende Arbeitnehmer des Auftragnehmers. Der Bedarf muss mindestens 4 Wochen vorher dem Auftrag-geber durch den Auftragnehmer schriftlich mitgeteilt werden. Ansonsten sind die Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Orgelbauer während der Montage ebenfalls mit der Vergütung abgegolten.
(3) Die Vergütung ist in folgenden Raten fällig (sofern nichts Abweichendes in der Anlage vereinbart):

a) 
 


 € innerhalb 14 Tagen nach Übersendung einer Ausfertigung dieses Vertrages mit dem Genehmigungsvermerk des Oberkirchenrates an den Auftragnehmer.

b)  


 € nach Beginn der Arbeiten in der Kirche, wobei Voraussetzung ist, dass die Arbeiten zügig fortgesetzt werden.

c) 
 


 € nach Lieferung und Einbau der Orgel, nicht jedoch über 90 % des gesamten vereinbarten Festpreises. Die restlichen 10 % werden 14 Tage nach erfolgter Abnahme der Orgel fällig.

(4) Die in Abs. 3 genannten Abschlagszahlungen setzen eine Zug um Zug zu erbringende Sicher-heitsleistung des Auftragnehmers (§ 15) in einer den Abschlagszahlungen entsprechenden Höhe voraus, gegebenenfalls abzüglich des Wertes von Orgelteilen, die vom Auftragnehmer zur Durch-führung dieses Vertrages und seiner Änderungen beschafft oder hergestellt und vor Ort Zug um Zug mit den Abschlagszahlungen in das Eigentum des Auftraggebers übergegangen sind bzw. übergehen.

(5) Aufstellung, Intonation und Stimmung der Orgel sind in der Vergütung enthalten.

§ 3

Lieferfrist

(1) Die Lieferfrist beträgt 5 Monate. Der Anlieferungstermin wird vom Auftraggeber und vom Auf-tragnehmer gemeinsam festgelegt; vorgesehen ist als Baubeginn 3 Monate nach Genehmigung der Prospektzeichnungen. Als Fertigstellungstermin wird der  

 bestimmt. Dieser Termin setzt voraus, dass die vom Oberkirchenrat - Bauabteilung - zu genehmigende Pro-spektzeichnung dem Auftragnehmer bis zum  
 vorliegt.

(2) Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die rechtzeitige nach § 4 Abs. 1 erforderliche Klärung aller Einzelheiten zur Vertragsdurchführung voraus. Kann die in der Werkstatt fertiggestellte Orgel zu dem vereinbarten Termin aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, nicht ausgeliefert oder aufgestellt werden, so hat der Auftraggeber trotzdem die vereinbarten Zahlungen wie bei fristgemäßer Ablieferung oder Fertigstellung zu leisten.


Er ist jedoch berechtigt, 10 % des fälligen Betrages bis zur Fertigstellung einzubehalten. Eventuell durch Lagerung entstehende Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

(3) Termine gelten vorbehaltlich unvorhergesehener Hindernisse, wie höhere Gewalt, Betriebsstörun-gen usw. Schadenersatzansprüche bei Überschreitung der Lieferfrist, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, sind ausgeschlossen. Die Lieferung erfolgt frei Einbaustelle.

§ 4

Verpflichtungen des Auftraggebers 

hinsichtlich des Orgelraums und der Gestellung von Hilfskräften

(1) Der Auftraggeber verpflichtet sich, nach Maßgabe der mit dem Auftragnehmer im Einzelnen getroffenen und schriftlich fixierten Vereinbarungen vor Anlieferung der Orgel, für die sachgemäße Vorbereitung des Orgelraums, die ungehinderte Arbeitsmöglichkeit während der Aufstellung und der Intonation, etwa erforderliche Gerüste, Leitern, Hebewerkzeuge und im Bedarf für vorübergehende Hilfe beim Bewegen schwerer Teile auf seine Kosten Sorge zu tragen. Die Vorrichtungen sowie die Gestellung einer Hilfskraft ist dem Auftraggeber spätestens zwei Wochen vor Montagebeginn mitzuteilen.

(2) Die Ausführung der erforderlichen Bauarbeiten, der elektrischen Starkstromanschlüsse sowie die Bereitstellung und Installation der Beleuchtungseinrichtungen sind vom Auftraggeber auf seine Kosten zu veranlassen. Hinsichtlich der Beleuchtungseinrichtungen macht der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die von der Orgel her erforderlichen Angaben. Während der Dauer der Aufstellung und Intonation der Orgel heizt der Auftraggeber den Kirchenraum, soweit dies notwendig ist.

§ 5

Gottesdienste während der Dauer der Orgelarbeiten

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass die Gottesdienste und andere kirchliche Feiern während der Orgelbauarbeiten in der Kirche nicht gestört werden und auch im Übrigen die Würde des Gottes-hauses gewahrt bleibt.

§ 6

Sorgfaltspflichten des Auftragnehmers und des Auftraggebers, Versicherungen

(l) Während der Orgelbauarbeiten in der Kirche darf der Auftragnehmer die Anwesenheit unbeteiligter Personen, soweit sie nicht durch den Auftraggeber oder den Auftragnehmer zugelassen sind, im Orgelbereich nicht dulden.

(2) Der Auftraggeber sorgt dafür, dass bei Gottesdiensten und anderen kirchlichen Feiern und Veran-staltungen keine unbefugten Personen an die Orgel und Orgelteile herankommen, indem er den Orgelbaubereich durch zweckmäßige Vorhängeseile abgrenzt.

(3) Der Auftragnehmer muss eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung haben und der Auf-traggeberin nach Aufforderung nachweisen.

§ 7

Dauer der Orgelbauarbeiten in der Kirche

(l) Die Zeit der Aufstellung der Orgel ab Lieferung soll das Jahr  
 möglichst nicht übersteigen. Nach Lieferung der letzten Orgelteile soll die Montage 6 Wochen nicht übersteigen.

(2) Die in Abs. 1 genannte Frist verlängert sich, soweit die rechtzeitige Fertigstellung behindert ist:

a) durch einen vom Auftraggeber zu vertretenden Umstand,

b) durch Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im Betrieb des Auftragnehmers oder einem unmittelbar für ihn arbeitenden Betrieb,

c) durch höhere Gewalt oder andere für den Auftragnehmer unabwendbare Ereignisse; Witterungs-umstände und eine ungünstige Entwicklung des Personalbestandes im Betrieb des Auftrag-nehmers, mit denen bei Vertragsschluss gerechnet werden musste, gelten nicht als Behinderung.

(3) Der Auftragnehmer hat alles zu tun, was ihm billigerweise zugemutet werden kann, um die Weiter-führung der Arbeiten zu ermöglichen. Sobald das Hindernis wegfällt, hat er ohne weiteres und unverzüglich die Arbeiten wieder aufzunehmen und den Auftraggeber davon zu benachrichtigen. Waren die hindernden Umstände vom Auftraggeber zu vertreten, kann der Auftragnehmer die Wiederaufnahme der Arbeiten zeitlich so einrichten, dass er die bei anderen vor Eintritt der hindernden Umstände abgeschlossenen Orgelbauverträge vertraglich vereinbarten Fristen einhalten kann. In diesem Falle hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich eine entsprechen de schriftliche Mitteilung wegen der Einhaltung anderer vertraglicher Fristen zu machen. Die Fristverlängerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung und einem dieser Dauer entsprechenden angemessenen Zuschlag für die Wiederaufnahme der Arbeiten, gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Fristen bei anderen Orgelbauverträgen des Auftragnehmers.

(4) Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht zur Einstellung der Arbeiten.

§ 8

Rücktrittsrecht des Auftragnehmers

Dem Auftragnehmer steht ein Rücktrittsrecht vom Vertrag zu, wenn infolge unvorhergesehener Ereignisse die wirtschaftliche Bedeutung oder der Inhalt der Leistung erheblich geändert wird oder wenn höhere Gewalt die Leistung unmöglich macht oder wenn nachhaltige erhebliche unverschuldete Betriebsstörungen auftreten, eine Mobilmachung angeordnet wird oder der Kriegsfall eintritt. Bei Ausübung eines solchen Rücktritts sind Schadenersatzansprüche der Auftraggeberin gegen den Auftragnehmer nur in Höhe der erfolgten Vorauszahlungen zu leisten.

§ 9

Schadensersatz; Rücktritt des Auftraggebers vom Vertrag

Ist der Auftragnehmer mit der Vollendung der Leistung in Verzug (§286 BGB), so kann ihm der Auf-traggeber eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung setzen und erklären, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist die Abnahme der Leistung ablehnt. Gleiches gilt, wenn der Auftragnehmer nicht rechtzeitig mit der Ausführung der Arbeiten beginnt oder er Leistungen, die schon während der Ausführung als vertragswidrig - z.B. mangelhaft - erkannt werden, nicht durch vertragsgemäße ersetzt. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann der Auftraggeber Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten, wenn die Leistung nicht rechtzeitig erfolgt ist.

§ 10

Kündigung des Auftraggebers

(l) Der Auftraggeber kann nach kirchenaufsichtlicher Genehmigung bis zur Vollendung der Leistung je-derzeit den Vertrag kündigen. Für die dem Auftragnehmer zu zahlende Vergütung gilt § 649 Satz 2 BGB.
(2) Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen eingestellt hat oder über sein Vermögen das Vergleichs- oder Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist. Der ausgeführte Teil der Leistung ist gemäß den Vertragspreisen abzurechnen. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Wandlung oder Minderung sowie Schadensersatzansprüche des Auftraggebers.

§ 11

Kündigung des Auftragnehmers

(l) Der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen:

a) wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterlässt oder dadurch den Auftrag-nehmer außer Stand setzt, die Leistung auszuführen, oder wenn er die Leistung nicht annimmt (Annahmeverzug §§ 293 ff.BGB),

b) wenn der Auftraggeber eine fällige Zahlung nicht leistet.

(2) Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der Auftragnehmer dem Auftraggeber ohne Erfolg eine angemessene Frist zur Nachholung der Handlung oder Zahlung gesetzt hat.

(3) Die bisherigen Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurechnen. Außerdem hat der Auftrag-nehmer Anspruch auf angemessene Entschädigung nach § 642 BGB; etwaige weitergehende Ansprüche des Auftragnehmers bleiben unberührt.

§ 12

Abnahme

(l)  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Orgel möglichst unmittelbar nach Fertigstellung der Arbeiten, spätestens aber einen Monat nach diesem Zeitpunkt der Abnahmeprüfung durch den Auftraggeber, den Orgelsachverständigen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklen-burgs und sonstigen den Ordnungen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs entsprechen-den Gremien unterziehen zu lassen. Die Prüfung soll im Beisein des Auftragnehmers oder seines Vertreters erfolgen.


Die Abnahmeprüfung zu der in Satz 1 genannten Zeit setzt voraus, dass der Auftragnehmer den genauen Termin der Fertigstellung der Arbeiten dem Auftraggeber schriftlich einen Monat vorher ankündigt und dabei um die Abnahmeprüfung unmittelbar nach Fertigstellung bittet. Wenn der Auftraggeber ein Schreiben gemäß Satz 3 vom Auftragnehmer erhalten hat und die Abnahmeprüfung nicht unverzüglich nach Fertigstellung der Arbeiten vornehmen lässt, hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die diesem durch die Teilnahme an dem späteren Abnahmeprüfungstermin entstehenden nachgewiesenen Mehrkosten zu erstatten. 


Unterbleibt ein Schreiben des Auftragnehmers gemäß Satz 3, lässt der Auftraggeber spätestens innerhalb von zwei Monaten, nachdem er Kenntnis von der Fertigstellung der Arbeiten erlangt hat, die Abnahmeprüfung vornehmen.

(2)  Das erstellte Abnahmegutachten dient dem Auftraggeber als Grundlage für einen Beschluss des Kirchgemeinderates über die Abnahme. Der Auftraggeber wird unverzüglich nach Vorliegen des Abnahmegutachtens in einer Kirchgemeinderatssitzung über die Abnahme entscheiden. Vor Zugang des bestätigenden Beschlusses des Kirchgemeinderates gilt die Abnahme als nicht erfolgt.

(3) Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über. Wird die Leistung des Auftrag-nehmers in der Kirche vor der Abnahme durch nicht vom Auftragnehmer zu vertretende Umstände zerstört oder beschädigt, ersetzt der Auftraggeber dem Auftragnehmer jedoch mindestens die bisherigen Aufwendungen.

(4) Bei der Prüfung steht es dem zur Abnahmeprüfung Befugten frei, alle ihm erforderlich erschei-nenden Proben und Untersuchungen (insbesondere Wind und Metallproben) vorzunehmen.

§ 13

Gewährleistung

(l) Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr, dass seine Leistung zurzeit der Abnahme die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln der Orgelbautechnik entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrage vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern.

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Orgel ein Jahr nach Fertigstellung mit dem Auftraggeber und dem Kantor des Auftraggebers ohne Kosten für den Auftraggeber nochmals durchzusehen.

(3) Der Gewährleistungsanspruch verjährt in 10 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme der gesamten Leistung durch den Auftraggeber.

(4) Für Elektrogebläse und Gleichrichter wird die von der Elektroindustrie eingeräumte Garantie vom Auftragnehmer weitergegeben. Die Verjährungsfrist beträgt jedoch mindestens ein Jahr.

(5) Die Gewähr entfällt bei Schäden, die durch natürlichen Verschleiß, soweit er nicht zu Störungen innerhalb der Verjährungsfrist führt, Verschmutzung, Einwirkung tierischer und pflanzlicher Schädlinge, durch witterungsbedingte, klimatische oder chemische Einflüsse, durch übermäßige Trockenheit oder Feuchtigkeit des Orgelraumes und unsachgemäße Behandlung verursacht worden sind. Als ordnungsgemäß gilt hierbei eine relative Luftfeuchtigkeit des Aufstellraumes zwischen 45 und 80 %.

(6) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungsfrist hervorgetretenen Mängel, die auf vertragswidrige Leistung zurückzuführen sind, innerhalb einer angemessenen Frist auf seine Kosten zu beseitigen, wenn es der Auftraggeber vor Ablauf der Verjährungsfrist schriftlich verlangt. In dringenden Fällen (z.B. bevorstehendes Orgelkonzert) ist der Auftragnehmer verpflichtet, für möglichst umgehende Mängelbeseitigung zu sorgen.

(7) Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung der Mängelbeseitigung in einer vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann dieser die Mängel auf Kosten des Auftragnehmers durch einen Dritten beseitigen lassen, ohne daß die Gewährleistungspflicht erlischt.

(8) Ist die Beseitigung des Mangels nach Lage der Dinge unmöglich, würde sie einen unverhältnis-mäßig hohen Aufwand erfordern und wird sie deshalb vom Auftragnehmer verweigert, so kann der Auftraggeber Minderung der Vergütung verlangen (§§ 638 Abs. 4, 472 BGB).

(9) Wenn der Auftraggeber, abgesehen von dem in Abs. 7 genannten Fall, ohne Einvernehmen mit dem Auftragnehmer Reparaturen oder Änderungen durch einen anderen Orgelbauer vornehmen lässt, erlischt die Gewährleistungspflicht des Auftragnehmers.

(10) Unberührt von Gewährleistungsansprüchen bleiben Schadenersatzansprüche des Auftraggebers nach gesetzlichen Vorschriften.

§ 14

Stimm- und Pflegevertrag

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Stimmung und Pflege der Orgel während der Verjährungsfrist durch den Auftragnehmer entsprechend den in einem besonderen Stimm- und Pflegevertrag zu vereinbarenden Bedingungen vornehmen zu lassen. Der Stimm- und Pflegevertrag ist nach einem von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs vorgegebenen Vertragsmuster abzuschließen.

§ 15

Sicherheitsleistung

(l) Der Auftragnehmer leistet auf seine Kosten zur Absicherung von Abschlagszahlungen (§ 2 Abs. 4 dieses Vertrages) in der nachstehend aufgeführten Weise Sicherheit:

a) eine unbefristete selbstschuldnerische Bankbürgschaft einer deutschen Großbank, öffentlichen Sparkasse oder Genossenschaftsbank zugunsten des Auftraggebers, auf erste Aufforderung zahlbar oder

b) Hinterlegung von Geld bei einem Geldinstitut auf ein Sperrkonto, über das beide Parteien nur gemeinsam verfügen können. Etwaige Zinsen stehen dem Auftragnehmer zu.

(2) Der Auftraggeber wird auf die Sicherheit verzichten, soweit er sie nicht mehr benötigt.

§ 16

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand sind der Sitz des Auftraggebers.

§ 17

Zusätzliche Vereinbarungen

(1) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.

(2) Die Verpackung wird leihweise überlassen.

§ 18

Kirchenaufsichtliche Genehmigung

(l) Dieser Vertrag und jede Änderung dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung durch den Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs.

(2) Je eine Ausfertigung dieses Vertrages erhalten der Auftraggeber, der Auftragnehmer und der Oberkirchenrat.


Ort, Datum 
Ort, Datum

Für den Auftraggeber
Der Auftragnehmer


1.Vorsitzender des KGR (Siegel)


Für den Auftraggeber 


weiteres Mitglied des KGR 

Genehmigung durch den Oberkirchenrat:


Schwerin, 




 (Siegel)


Der Oberkirchenrat



